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Heiligkeitsgesetz. Mit H. bez. man seit A. Klo
stermann die legislative Textfolge Lev 17-26, die 
die Relation Heiligkeit Jahwes u. Heiligung Israels 
als Hauptmotiv der Gesetzesobservanz rekurrent 
formuliert (Lev 19,2; 20,7f.26; 22,32f., aber auch in 
1 l,44f.; Dtn 7.6). Die ältere Pentateuch-Forsch, 
hat dem H. wegen struktureller Parallelität (Eröff
nung durch „Altargesetz“, Abschluß durch Segen- 
u. Fluchkatalog) u. themat. Kontinuität zu den älte
ren pentateuch. Rechtssammlungen, /Bundesbuch 
u. dtn. Gesetz, den Status einer selbständigen 
Rechts-Slg. zugemessen. Die jüngere Pentateuch- 
Forsch. bewertet das H. als Rechtsbuch der P- 
Schicht (/Priesterschrift) wegen der engen Einbin
dung in die Sinaiperikope v. P (Ex 25 -Num 10*) u. 
der kompositioneilen Kohärenz v. Reinheit (Lev 
11-15) u. Heiligkeit (Lev 17-26) im Buch Lev; 
außerdem finden sich zentrale gesetzl. Regelungen, 
die priesterschriftl. Parallelen zu Bundesbuch u. 
dtn. Gesetz darstellen, wie Sabbat Gen 2,1 ff.; Ex 
16; 31), Passah (Ex 12), Mischehenverbot (Gen 
27,46 - 28,9) außerhalb des H., so daß ganz P in
klusive H. als jüngste (exilisch-nachexilisch), die äl
teren modifizierende bzw. ergänzende Gesetzesko
difizierungen im Pentateuch angesehen wird.

Aufbau u. Anordnung der Einzelgesetze im H.. 
mit z.T. weit zurückreichendem traditionsgesch. 
Horizont, folgen einem an den verseh. Adressaten
gruppen orientierten Schema: Gesetze für das 
Volk, für die aaronit. Priester, für beide Gruppen 
gemeinsam. Im einzelnen enthalten Lev 17 Bestim
mungen zu Kultort u. Blutverständnis, 18 u. 20 Se
xualregeln für die Großfamilie, 19 dekalogähnl. 
(v.a. 19,11-18) Anweisungen zu soz. Verhalten 
(evtl. Vorlage für Dtn 19-25*), 21 u. 22 kult. Vor
schriften für Priester, 23 einen ausführl. Festkalen
der, 24 Festsetzungen z. Ausstattung des Heilig
tums, eine narrative Interpolation z. Thema Gottes
lästerung u. todesrechtl. Bestimmungen; 25 
behandelt die Institutionen v. Brach- u. Jobeijahr 
sowie das Sklavenrecht; die themat. u. kompositio
nelle Klammer zu 26, das die Sig. mit Segen- u. 
Fluchformulierungen abschließt, bildet das Thema 
Landverlust für den einzelnen u. das Volk.

Die themat. u. rechtsgesch. Eigenbedeutung des 
H. beruht darauf, daß es Israels Gesetzesgehorsam 
an die grundlegende Qualität seiner Heiligkeit bin
det; sie besagt eine mit dem Exodusgeschehen er
folgte Aussonderung aus den Völkern z. dauernden 
Gemeinschaft mit Jahwe (Lev 20,26; 22,31 ff.; 
25,33), ausgedrückt durch die das H. prägende For

mel „Ich bin Jahwe" (Lev 18,2.4f. u.ö.). Aus dieser 
engen Gottesbeziehung resultiert die Gültigkeit der 
Tora für alle Stände Israels sowie die Gleichberech
tigung aller israelit. Bürger inklusive der Grundbe
sitzlosen, Taglöhner, Sklaven, Halbbürger u. Frem
den (Lev 25,35-54); dies unterscheidet das H. 
grundlegend v. den nur an den freien, grundbesit
zenden israelit. Bürger gerichteten vorexil. Geset
zessammlungen. Weiter machen die Aussagen z. 
Nächsten- u. Fremdenliebe (Lev 19,13.33f.) u. die 
Ansätze z. Überwindung der Sklaverei (25,39-43) 
das H. zu einem Markstein in der israelit. Rechts
geschichte.
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